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II 
 

Karten, Leuchtfeuerverzeichnisse, Seehandbü-
cher usw. bitte sofort berichtigen 

 Charts, Lists of Lights, Sailing Directions etc. to 
be corrected immediately 

  
Geographische Länge bezogen auf den Nullmeridian.  Geographic longitude referred to Greenwich meridian. 
   
Kurse und Peilungen rechtweisend in Graden von 
000° bis 360°. 

 True courses and bearings in degrees from 000° to 
360°. 

   
Sektorengrenzen der Feuer von See aus.  Sector limits of lights from seaward. 
   
Tragweiten für 10 sm meteorologische Sichtweite; 
Sichtweiten für 5 m Augeshöhe. 

 Luminous ranges at 10 nautical miles meteorological 
visibility, at 5 m height of eye. 

   
Tiefenangaben und trockenfallende Höhen bezogen 
auf das Kartennull. 

 Depths and drying heights referred to Chart Datum. 

   
Andere Höhen bezogen auf kartenspezifische Hö-
henbezugsflächen. 

 Other heights referred to chart specific height da-
tum. 

   
Entfernungsangaben in metrischen Maßen sowie in 
Seemeilen (sm) und Kabellängen (kbl). 

 Distances in metric units, nautical miles, and cable 
lengths. 

   
Zeichen und Abkürzungen in den deutschen Seekar-
ten siehe Karte 1/INT 1. 

 For symbols and abbreviations used in the German 
nautical charts, please refer to Karte 1/INT 1. 

   
Weitere Abkürzungen und Erklärungen in der „Jährli-
chen Beilage zu den Nachrichten für Seefahrer“ 
(NfS) sowie im „Handbuch für Brücke und Karten-
haus“. 

 Additional abbreviations and explanations are pro-
vided in the enclosure to the “Annual enclosure to 
the Notices to Mariners” (NfS) and in the “Handbuch 
für Brücke und Kartenhaus”. 

   
Übersetzungen  Translations 
Die bereitgestellten englischen Übersetzungen sind 
ein Service für die internationale Schifffahrt. Rechts-
verbindlich ist der deutsche Text. 

 The provided English translations are a service for 
the international shipping. The German text version 
prevails in any case. 

   
Freiwillige Mitarbeit  Voluntary cooperation 
Jeder Hinweis zur Vervollständigung oder Berichti-
gung der nautischen Veröffentlichungen dient der 
Seeschifffahrt. Beiträge erbitten wir an das: 

 Any information provided to supplement or correct 
nautical publications supports the safety of naviga-
tion. Such information should be sent to: 

   
   Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
   Neptunallee 5, 18057 Rostock 
   Telefon/Telephone  +49 (0) 3 81 45 63-5  (Vermittlung/operator) 
   Telefax   +49 (0) 3 81 45 63-9 48  (Vermittlung/operator) 
   E-Mail/E-mail  nfs@bsh.de 
   Internet   www.bsh.de 
   
Die Inhalte dieses Werkes sind rechtlich geschützt. 
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die 
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der 
Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Ver-
breitung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfälti-
gung auf anderen Wegen und der Speicherung blei-
ben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vor-
behalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder 
von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in 
den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen der 
Bundesrepublik Deutschland zulässig. 

 The contents of this publication are protected by 
copyright. All rights are reserved, specifically the 
rights of translation, reprinting, recitation, reuse of 
illustrations and tables, promulgation, reproduction 
on microfilm or in any other way, as well as the right 
of storage, either in whole or in part. Reproduction of 
this publication or parts of this publication is permit-
ted only under the provisions of German law, also in 
individual cases. 

   
Verbindlicher Endpreis Monatsabonnement € 10,50 
inkl. MwSt., Einzelheft € 3,00 inkl. MwSt. (zzgl. Post-
zustellgebühr)  
(für den Europäischen Wirtschaftsraum gelten die 
Preise als „Unverbindliche Preisempfehlung“) 

 Fixed price per month € 10.50 incl. VAT, single issue  
€ 3.00 incl. VAT (plus postage) 
 
(In the European Economic Area, the above prices 
are recommended prices) 

   
© Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Hamburg und Rostock 2018 
www.bsh.de 
ISSN-Nr. Druck 0027-7444 
 Digital 1437-4048 

 © Federal Maritime and Hydrographic Agency 
Hamburg and Rostock 2018 
www.bsh.de 
ISSN-Nr. Print 0027-7444 
 Digital 1437-4048 
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Teil 2 – Berichtigungen zu den Seebüchern/Part 2 – Corrections to nautical publications 
 

keine/nil  

 

Teil 3 – Berichtigungen zum Katalog/Part 3 – Corrections to catalogue 
   

  

Neuerscheinungen des BSH/New BSH publications 
Bücher/Books: – 
Karten/Charts: – 
 

Teil 4 – Mitteilungen/Part 4 – Notifications 
• DE. Nordsee. Deutsche Bucht. NW-lich von Helgoland. Schießübungen der Deutschen Luftwaffe in Gebieten 
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IV 

P- und T-Berichtigungen/P and T corrections 
 
Gültige P- und T-Berichtigungen  P and T Corrections in force 
vom 07. Dezember 2018 
 
Nach den Nachrichten für Seefahrer 
Heft 01/2016 bis zum Heft 48/2018 

 dated 07 December 2018 
 
According to the German Notices to Mariners (NfS) 
issue 01/2016 to issue 48/2018    

Karten-Nr. NfS-Heft-Nr. 
Chart No. NfS issue No. 

Karten-Nr. NfS-Heft-Nr. 
Chart No. NfS issue No. 

T  26 2017: 04 
T  30 2016: 09 
  2017: 38, 49 
T  31 2017: 20 
T  32 2016: 09, 26 
  2017: 38, 49 
T  33 2016: 09, 26 
T  34 2017: 44 
T  35 2018: 46 
T  37 2018: 46 
T  42 2018: 25, 46 
T  43 2017: 20 
  2018: 46 
T  46 2018: 25, 27, 46 
T  48 2018: 22 
P  50 2018: 42 
T  50 2016: 34–35 
  2018: 34 
T  54 2016: 32–33 
T  87 2018: 23 
T  90 2017: 14 
  2018: 23, 35 
 

T  100 2017: 04 
T  151 2017: 47, 51–52 
  2018: 03, 10 
T  162 2016: 01 
T  1110 2017: 50 
  2018: 23 
T  1120 2018: 24, 35 
T  1230 2018: 40 
T  1311 2018: 04 
T  1340 2018: 29–30 
T  1350 2017: 14, 41 
T  1410 2017: 14 
  2018: 29–30 
T  1420 2018: 29–30 
T  1430 2017: 14 
T  1511 2017: 48 
T  1513 2018: 34, 37 
T  1514 2018: 37 
T  1579 2018: 47 
T  1622 2018: 47 
T  1662 2018: 22 
T  1711 2018: 27, 46 
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1.1 

Teil 1/Part 1 
Berichtigungen zu den Karten/Corrections to charts 
 
 

Nordsee/North Sea 

 
=== Ende der Liste für Textmarke Kartenberichtigung === 
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 2 
INT 1456 
Letzte NfS: 48/18 

Neue Weser N-Reede  

 

Trage ein 
Insert 
 

     53° 55,10’ N  007° 47,11’ E 
 

(WSA Bremerhaven 132/18) 49/18 
 
 
 
Pos: 7 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/(21) 20 @ 5\mod_1542617828968_6.docx @ 42464 @  @ 1 
 

 20 
INT 1424 
Letzte NfS: 47/18 

Oldoogrinne. Mittelrinne. Hohewegrinne  

 

Trage ein 
Insert 
 

 

und streiche 
and delete  

dicht dabei 
close by  53° 47,71’ N  008° 08,37’ E 

       
 

 

und streiche 
and delete  

dicht dabei 
close by  53° 45,13’ N  008° 11,90’ E 

       
Ersetze 
Replace 
 

 
durch 
by    53° 48,53’ N  008° 04,82’ E 

       
 

 
durch 
by    53° 45,86’ N  008° 03,00’ E 

 

(WSA Wilhelmshaven, Peilplan 69907, 69944/18; WSA Bremerhaven, Peilplan 69595, 69596/18) 49/18 
 
 
  



  

49/18 Ber icht igungen zu den Karten/Correct ions to Charts  
 

1.2 

Pos: 11 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/T (21) 42 @ 5\mod_1543401278737_6.docx @ 42736 @  @ 1 
 

 T 42 
INT 1366 
Letzte NfS: 46/18 

Brunsbüttel  

 

 
Plan C      

Füge hinzu 
Add 

Ru 
bei 
at  

3 
Iso.2s17m 
2 F.G.7m7M(vert) 53° 53,25’ N  009° 08,07’ E 

   
Trage ein 
Insert 
 

 VQ(6)+LFl.10s    53° 53,237’ N  009° 08,774’ E 
 

     
53° 53,237’ N  009° 08,918’ E 
53° 53,220’ N  009° 08,208’ E 

       
 

 

zwischen
between 53° 53,320’ N  009° 08,774’ E 

 

     

53° 53,237’ N  009° 08,774’ E 
53° 53,237’ N  009° 08,918’ E 
53° 53,322’ N  009° 08,918’ E 

 Anmerkung: Unverändert wie 46/18 – T 42 
Remark: Unchanged as 46/18 – T 42  

       
 

 VQ(6)+LFl.10s    53° 53,244’ N  009° 08,057’ E 
 

 46/18 – T 42 aufgehoben/cancelled 

(WSA Brunsbüttel 20(T), 47(T), 54(T)/18; WSA Cuxhaven 101/18) 49/18 
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1.3 

Pos: 12 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/T (21) 46 @ 5\mod_1543401279031_6.docx @ 42829 @  @ 1 
 

 T 46 
INT 1453 
Letzte NfS: 48/18 

Brunsbüttel  

 

 
Plan B      

Füge hinzu 
Add 

Ru 
bei 
at  

3 
Iso.2s17m 
2 F.G.7m(vert) 53° 53,25’ N  009° 08,07’ E 

   
Trage ein 
Insert 
 

 VQ(6)+LFl.10s    53° 53,237’ N  009° 08,774’ E 
 

     
53° 53,237’ N  009° 08,918’ E 
53° 53,220’ N  009° 08,208’ E 

       
 

 

zwischen 
between 53° 53,320’ N  009° 08,774’ E 

 

     

53° 53,237’ N  009° 08,774’ E 
53° 53,237’ N  009° 08,918’ E 
53° 53,322’ N  009° 08,918’ E 

 Anmerkung: Unverändert wie 46/18 – T 46 
Remark: Unchanged as 46/18 – T 46  

       
 

 VQ(6)+LFl.10s  53° 53,244’ N  009° 08,057’ E 
 

 46/18 – T 46 aufgehoben/cancelled 

(WSA Brunsbüttel 20(T), 47(T), 54(T)/18; WSA Cuxhaven 101/18) 49/18 
 
 
 
Pos: 13 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/(21) 87 @ 5\mod_1542119165650_6.docx @ 42286 @  @ 1 
 

 87 
INT 1413 
Letzte NfS: 47/18 

SW-lich Helgoland  

 

Ersetze 
Replace 
 

 

Oc.4s 
Jade-
Weser 

durch 
by  

Oc.4s 
Jade- 
Weser 53° 58,29’ N  007° 38,76’ E 

 

(WSA Wilhelmshaven 51/18) 49/18 
 
 
 
Pos: 16 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/(23) 1210 @ 5\mod_1542965327766_6.docx @ 42700 @  @ 1 
 

 1210 
Letzte NfS: 48/18 

Neue Weser N-Reede  

 

Trage ein 
Insert 
 

     53° 55,10’ N  007° 47,11’ E 
 

(WSA Bremerhaven 132/18) 49/18 
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1.4 

Pos: 19 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/T (22) 1711 @ 5\mod_1543403739685_6.docx @ 42835 @  @ 1 
 

 T 1711 
Letzte NfS: 46/18 

Brunsbüttel  

 

Füge hinzu 
Add 

Ru 
bei 
at  

3 
Iso.2s17m 
2 F.G.7m7M(vert) 53° 53,25’ N  009° 08,07’ E 

Trage ein 
Insert 
 

 VQ(6)+LFl.10s    53° 53,237’ N  009° 08,774’ E 
 

     
53° 53,237’ N  009° 08,918’ E 
53° 53,220’ N  009° 08,208’ E 

       
 

 

zwischen
between 53° 53,320’ N  009° 08,774’ E 

 

     

53° 53,237’ N  009° 08,774’ E 
53° 53,237’ N  009° 08,918’ E 
53° 53,320’ N  009° 08,918’ E 

 Anmerkung: Unverändert wie 46/18 – T 1711 
Remark: Unchanged as 46/18 – T 1711  

       
 

 VQ(6)+LFl.10s  53° 53,244’ N  009° 08,057’ E 
 

 46/18 – T 1711 aufgehoben/cancelled 

(WSA Brunsbüttel 20(T), 47(T), 54(T)/18; WSA Cuxhaven 101/18) 49/18 
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1.5 

Ostsee/Baltic Sea 

 
Pos: 8 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/T (13) 35 @ 5\mod_1543317074625_6.docx @ 42747 @  @ 1 
 

 T 35 
3004  
Letzte NfS: 46/18 

Neustadt-Ansteuerung  

 

Streiche 
Delete 
 

 
Fl(2)9s 
 

und 
and  

dicht dabei 
close by  54° 04,4’ N  010° 49,4’ E 

 
Plan A      

Streiche 
Delete 
 

 
Fl(2)9s 
 

und 
and  

dicht dabei 
close by  54° 04,39’ N  010° 49,43’ E 

 

 46/18 – T 35 aufgehoben/cancelled 

(WSA Lübeck 231/18) 49/18 
 
 
 
Pos: 9 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/T (13) 37 @ 5\mod_1543317135553_6.docx @ 42750 @  @ 1 
 

 T 37 
INT 1356 
3004, 3005  
Letzte NfS: 46/18 

Neustadt-Ansteuerung  

 

Streiche 
Delete 
 

 
Fl(2)9s 
 

und 
and  

dicht dabei 
close by 54° 04,4’ N  010° 49,4’ E 

 

 46/18 – T 37 aufgehoben/cancelled 

(WSA Lübeck 231/18) 49/18 
 
 
 
Pos: 10 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/(11) 40 @ 5\mod_1543325100678_6.docx @ 42757 @  @ 1 
 

 40 
INT 1201 
3006  
Letzte NfS: 47/18 

O-lich Granitz  

 

Streiche 
Delete 
        54° 25,4’ N  013° 51,3’ E 
      
 Siehe/see 33/18 – 40     
 

(WSA Stralsund 124/18) 49/18 
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1.6 

Pos: 14 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/(11) 151 @ 5\mod_1543325101357_6.docx @ 42760 @  @ 1 
  

 151 
Letzte NfS: 47/18 

O-lich Granitz  

 

Streiche 
Delete 
        54° 25,4’ N  013° 51,3’ E 
      
 Siehe/see 33/18 – 151     
 

(WSA Stralsund 124/18) 49/18 
 
 
 
Pos: 15 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/(11) 162 @ 5\mod_1543325101660_6.docx @ 42763 @  @ 1 
 

 162 
INT 1342 
Letzte NfS: 47/18 

O-lich Granitz  

 

Streiche 
Delete 
        54° 25,4’ N  013° 51,3’ E 
      
 

Siehe/see 33/18 – 162     
 

(WSA Stralsund 124/18) 49/18 
 
 
 
Pos: 17 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/T (14) 1513 @ 5\mod_1543326204875_6.docx @ 42766 @  @ 1 
 

 T 1513 
3006  
Letzte NfS: 47/18 

N-lich Repziner Haken  

 

Streiche 
Delete 
 

 

ODAS 
Fl(5)Y.20s    53° 48,0’ N  014° 15,6’ E 

 

 37/18 – T 1513 aufgehoben/cancelled 

(WSA Stralsund 93(T)/18) 49/18 
 
 
 
Pos: 18 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 1 - Kartenberichtigungen/T (15) 1514 @ 5\mod_1543326205209_6.docx @ 42799 @  @ 1 
 

 T 1514 
INT 1297 
3020  
Letzte NfS: 41/18 

N-lich Repziner Haken  

 

Streiche 
Delete 
 

 
ODAS 
Fl(5)Y.20s    53° 48,0’ N  014° 15,6’ E 

 

 37/18 – T 1514 aufgehoben/cancelled 

(WSA Stralsund 93(T)/18) 49/18 
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2.1 

Teil 2/Part 2 
Berichtigungen zu den Seebüchern/Corrections to nautical publications 
 
(Gültig bis zur nächsten Ausgabe) 
(Valid till next edition) 
 
 
Pos: 23 /NfS/Module für alle NfS/Eintrag keine_nil @ 1\mod_1474635231332_6.docx @ 15813 @  @ 1 
 

keine/nil 
=== Ende der Liste für Textmarke Handbuchberichtigung === 
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3.1 

Teil 3/Part 3 
Berichtigungen zum Katalog/Corrections to catalogue 
 
 
 
Pos: 25 /NfS/Module für alle NfS/2452 @ 4\mod_1534936214891_6.docx @ 39930 @  @ 1 
 

 
 

Die digitalen Versionen des Katalogs sind mit NfS 49/2018 vom 07. Dezember 2018 aktuell. Sie enthalten weitere 
Informationen. 
 
 
 
The digital catalogue versions are updated to NtM 49/2018 issued 07 December 2018. They provide further de-
tails. 
 
=== Ende der Liste für Textmarke Katalogberichtigung === 
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4.1 

Teil 4/Part 4 
Mitteilungen/Notifications 
 
 
Pos: 29 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 4 - Mitteilungen/DE. Nordsee. Deutsche Bucht. NW-lich von Helgoland. Schießübungen der Deutschen Luftwaffe in Gebiete @ 5\mod_1542893946531_6.docx @ 42667 @  @ 1 
 

 DE. Nordsee. Deutsche Bucht. NW-lich von 
Helgoland. Schießübungen der Deutschen 
Luftwaffe in Gebieten über See 

  DE. North Sea. German Bight. Waters NW of 
Heligoland. Firing exercises of German Air-
force in areas over sea 

   
   

a) 55° 00,00’ N  006° 30,00’ E  d) 54° 15,00’ N  006° 30,00’ E 
b) 55° 00,00’ N  007° 43,42’ E  a) 55° 00,00’ N  006° 30,00’ E 
c) 54° 15,00’ N  007° 13,60’ E    

   
   
Seit dem 3. Dezember finden bis 14. Dezember 2018 
jeweils von Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 
15:00 Uhr Ortszeit im o. g. Übungsgebiet ED-D 
44/ED-D 46 Schießübungen der Deutschen Luftwaf-
fe gegen geschleppte Luftziele statt. 

 Since 3 December until 14 December 2018 each 
Monday to Friday from 0900 to 1500 local time, the 
above exercise area ED-D 44/ED-D 46 is affected by 
firing exercises of the German Airforce against aerial 
towed targets. 

(WSA Cuxhaven 108(T)/18) 49/18 
 
 
 
Pos: 30 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 4 - Mitteilungen/DE. Ostsee. Zeitweilige Messgeräte @ 5\mod_1543405386742_6.docx @ 42860 @  @ 1 
 

 DE. Ostsee. Zeitweilige Messgeräte   DE. Baltic Sea. Temporary measuring in-
struments 

(Mitteilung im NfS-Heft 48/2018 aufgehoben)  (Notification in NfS issue 48/2018 cancelled) 
   
Zahlreiche Messgeräte liegen zeitweilig in den Küs-
tengewässern und der ausschließlichen Wirt-
schaftszone Deutschlands aus. 
Die Tabelle weist auf die diesbezüglichen, gültigen 
Bekanntmachungen für Seefahrer (BfS) der zustän-
digen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter (WSÄ) 
hin. Die Bekanntmachungen enthalten weitere An-
gaben zu Anzahl der Messstellen, deren genaue 
geographische Lage, den betroffenen Karten, der 
voraussichtlichen Dauer und besondere Bemerkun-
gen. 

 Numerous measuring instruments are established 
temporarily in the German coastal waters and Exclu-
sive Economic Zone. 
The table below lists currently valid notifications 
(BfS) of the Waterways and Shipping Boards (WSA). 
The notifications contain additional details concern-
ing the number of measuring points, their geograph-
ic position, charts affected, expected duration, and 
special notes. 

   
Die Messgeräte sind mit gelben Tonnen oder 
Leuchttonnen bezeichnet und in sicherem Abstand 
(mindestens 2 Kabel) zu passieren. Die Karte mit 
dem besten Maßstab ist berücksichtigt. 
Weitere Angaben zu Messgeräten siehe IHO Cir-
cular Letter 30/2000 und Handbuch für Brücke und 
Kartenhaus. 

 The measuring instruments are marked either by 
yellow buoys or by yellow light-buoys and have to be 
passed at a safe distance (at least 2 cables). The 
most convenient chart is quoted. 
For additional information about the measuring in-
struments, please refer to IHO Circular Letter 
30/2000 and Handbuch für Brücke und Kartenhaus. 

   
Die Tabelle ist auf folgender BSH-Webseite online: 
 
http://www.bsh.de/webcode/1874254 

 The table is available online on the BSH’s following 
internet page: 
http://www.bsh.de/webcode/1874254 

   
WSA mit BFS-Nummer Datum Seegebiet Karten Bemerkungen 
WSA with BfS No. Date Sea area Charts Remarks 
WSA Lübeck 228(T)/18 16.11.2018 Fehmarnbelt 31  
WSA Lübeck 44(T)/18 23.03.2018 Fehmarnbelt 31  
WSA Stralsund 23/18 13.03.2018 O-lich Rügen, Greifswalder 

Bodden, NO-lich Usedom 
151, 1511, 
1512, 1578 

 

WSA Stralsund 105(T)/16 28.06.2016 NW-lich Adlergrund 40  
WSA Stralsund 100(T)/18 aufgehoben/cancelled  

(WSA Stralsund 100(T)/18) 49/18 
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4.2 

Pos: 31 /NfS/2018/NfS_2018-49/Teil 4 - Mitteilungen/DE. BSH. Eisbericht. Amtsblatt des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie @ 4\mod_1537424306898_6.docx @ 40687 @  @ 1 
 

 DE. BSH. Eisbericht. Amtsblatt des Bundes-
amtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 

  DE. BSH. Ice Report. Official gazette of the 
Federal Maritime and Hydrographic Agency 
(BSH) 

   
92. Jahrgang für die Eissaison 2018/2019 – Unent-
behrlich für die Planung und Durchführung der Eis-
schifffahrt in Ost- und Nordsee. 

 92 volume for the ice season 2018/2019 – indispens-
able for planning and performing ice navigation in 
the Baltic and North Seas. 

   
Der Eisbericht informiert täglich montags bis frei-
tags über die aktuellen Eis- und Schifffahrts-
verhältnisse im gesamten Ostseeraum und im Nord-
seeküstengebiet durch Stationsmeldungen, regio-
nale Übersichten und Vorhersagen für vier bis fünf 
Tage. Ferner sind Bekanntmachungen über Schiff-
fahrtsbeschränkungen sowie über Einsatz-
gebiete und Unterstützung der staatlichen Eis-
brecher enthalten. Jede Woche ist eine Referenz-
Eiskarte des gesamten Ostseeraumes beigefügt. 
Für die Eisbedeckung des westlichen Ostseeraumes 
und der Nordseeküste wird bei Eisvorkommen täg-
lich eine Eiskarte herausgegeben. Die Karten sind 
sowohl im PDF- als auch im S-411-Format zur Ver-
wendung in geeigneten ECDIS verfügbar. 

 The Ice Report is issued daily from Monday to Fri-
day. It provides latest information on the ice and 
navigational conditions in the entire Baltic Sea and 
coastal area of the North Sea and includes station 
reports, regional overviews, and forecasts for 
about four to five days. Furthermore, it includes the 
announcements of restrictions to navigation as well 
as the operational areas and possible assistance of 
icebreakers. Once a week a reference ice chart 
covering the whole region of the Baltic Sea is at-
tached. An ice chart showing the ice cover of the 
western region of the Baltic Sea and the North Sea 
coast is issued daily, if ice is present. The ice charts 
are available in PDF as well as in S-411 format for 
the use in a suitable ECDIS. 

   
Der Eisbericht erscheint in der Regel von Ende No-
vember/Anfang Dezember bis Ende Mai/Anfang Juni 
in durchschnittlich 120 Ausgabenummern. Der Eis-
bericht ist kostenfrei und wie alle weiteren Eis-
dienstprodukte über das Internet abrufbar. 

 The ice report is normally published from late No-
vember/early December to the end of May/early 
June with an average of 120 issues. The Ice Report 
is free of charge and is available on the internet, as 
well as other Ice Service products. 

   
Eisinformation: 
Telefon: +49 (0) 3 81 45 63-7 80, 7 82, 7 87 
Telefax: +49 (0) 3 81 45 63-9 49 
E-Mail: ice@bsh.de 
Internet: www.bsh.de/DE/DATEN/Eisberichte-und-
Eiskarten/Eisberichte-und-Eiskarten_node.html 
und www.bsis-ice.de 

 Ice Information: 
Phone: +49 (0) 3 81 45 63-7 80, 7 82, 7 87 
Fax: +49 (0) 3 81 45 63-9 49 
e-mail: ice@bsh.de 
Internet: www.bsh.de/DE/DATEN/Eisberichte-und-
Eiskarten/Eisberichte-und-Eiskarten_node.html 
and www.bsis-ice.de 
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 DE. BMVI. Bekanntmachung der Empfehlun-
gen zur Einrichtung der medizinischen 
Räumlichkeiten auf Kauffahrteischiffen unter 
deutscher Flagge 

  DE. BMVI. Announcement of recommenda-
tions for the establishment of medical prem-
ises on merchant ships under the German 
flag 

   
Die Bundesrepublik Deutschland hat Empfehlungen 
des Ausschusses für medizinische Ausstattung in 
der Seeschifffahrt zur Einrichtung medizinischen 
Räumlichkeiten bekannt gemacht. 
 
Die Bekanntmachung wurde im Verkehrsblatt vom 
15. November 2018 veröffentlicht und als Beilage in 
der Mitte des Heftes abgedruckt.  

 The Federal Republic of Germany has published 
recommendations of the Committee for medical 
equipment in the maritime sector for medical prem-
ises. 
 
 The Notification has been issued in the 
“Verkehrsblatt” (Gazette of Federal Ministry of 
Transport) of 15 November 2018; it has been includ-
ed as an insert in the centre of this issue.  
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Nr. 160 Bekanntmachung der Empfehlungen 
zur Einrichtung der medizinischen 
Räumlichkeiten auf Kauffahrteischif
fen unter deutsche Flagge

Vom 17. Oktober 2018

Nach § 108 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Seearbeits-
gesetzes (SeeArbG) kann der Ausschuss für medizinische 
Ausstattung in der Seeschifffahrt Empfehlungen zur Ein-
richtung der medizinischen Räumlichkeiten geben. Mit 
den nachfolgenden Empfehlungen nimmt dieser Aus-
schuss diese Aufgabe wahr.

Gesetzliche Regelungen zu den medizinischen Räumlich-
keiten sind insbesondere in den §§ 107–113 des SeeArbG 
und in den §§ 22–24 der See-Unterkunftsverordnung 
(SeeUnterkunftsV) enthalten. Bei der Einrichtung der me-
dizinischen Räumlichkeiten ist die jeweils aktuelle medi-
zinische Ausstattung zu berücksichtigen.

Diese Empfehlungen sind rechtlich nicht verpflichtend. 

Bonn, den 17. Oktober 2018

Bundesministerium für  
Verkehr und digitale Infrastruktur 

Im Auftrag 
Laura Bopp

Die Rechtsbehelfsbelehrung lautet: 

Gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss 
kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, Ludwigstraße 23, 
80539 München, erhoben werden. Als Zeitpunkt der Zu-
stellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist. Dies gilt 
nicht für die Verfahrensbeteiligten, denen der Planfest-
stellungsbeschluss gesondert zugestellt wurde. 

Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich zu erheben. 

Die Klage kann auch als elektronisches Dokument an das 
für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete 
Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach des 
 Gerichts oder an die DE-Mail-Adresse übermittelt werden. 
Das elektronische Dokument muss entweder mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und über einen sicheren Übermittlungsweg einge-
reicht werden. Sichere Übermittlungswege sind das beson-
dere elektronische Anwaltspostfach (beA), das  besondere 
elektronische Behördenpostfach (beBPo) oder eine absen-
derbestätigte DE-Mail. Eine normale E-Mail  genügt nicht. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), dieses vertreten 
durch den Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes, 
Außenstelle München, Arnulfstr. 9/11, 80335 München) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab 
Klageerhebung die zur Begründung seiner Klage dienen-
den Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Erklärungen 
und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vor-
gebracht werden, können durch das Gericht zurückge-
wiesen werden. 

Ist der Kläger eine Person oder eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes, 
hat er innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klage-
erhebung die zur Begründung seiner Klage dienenden 
Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Erklärungen und 
Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorge-
bracht werden, sind durch das Gericht nur zuzulassen, 
wenn der Kläger die Verspätung genügend entschuldigt.

Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Betei-
ligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Pro-
zessbevollmächtigte vertreten lassen. Als Prozessbevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte sowie die sonst nach § 67 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 7 VwGO genannten Perso-
nen und Organisationen zugelassen.

Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse kön-
nen sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusam-
menschlüsse vertreten lassen.

Ein als Bevollmächtigter zugelassener Beteiligter kann 
sich selbst vertreten.

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfest-
stellungsbeschluss hat gemäß § 18e Abs. 2 Satz 1 AEG 

keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen 
den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 der VwGO kann nur innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, Ludwigstraße 
23, 80539 München, gestellt und begründet werden.

Der Planfeststellungsbeschluss kann bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und von den-
jenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich bei 
der Planfeststellungsbehörde angefordert werden. Er 
kann des Weiteren im Internet unter www.eisenbahn- 
bundesamt.de (Infrastruktur/Planfeststellung/Planrechts-
entscheidungen) eingesehen werden. 

Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit dem Ende der 
Auslegungsfrist allen Betroffenen und Einwendern, denen 
der Planfeststellungsbeschluss nicht individuell zugestellt 
worden ist, als zugestellt.

Karlsruhe, den 27. September 2018

Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart 

Im Auftrag  
Höninger

(VkBl. 2018 S. 760)

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil
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I.   Empfehlungen, die für alle medizinischen 
 Räumlichkeiten gelten

1.  Definitionen 

1.1  Der Begriff der „medizinischen Räumlichkeiten“ ist 
in § 107 Absatz 1 SeeArbG definiert. Danach gehören 
zu den medizinischen Räumlichkeiten: 

 1.  die Kranken-, Behandlungs- und Operationsräume,

 2.  die Einrichtung dieser Räume, insbesondere der 
Apothekenschrank, sanitäre Einrichtungen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie Beleuch-
tung und Belüftung.

1.2  Nach § 22 Absatz 1 SeeUnterkunftsV ist der Behand
lungsraum ein von anderen Unterkunftsräumen ge-
trennter Raum für die medizinische Behandlung. Ein 
Krankenraum (§ 23 Absatz 1 SeeUnterkunftsV) ist 
ein von anderen Unterkunftsräumen getrennter Raum 
zur Pflege erkrankter Personen an Bord; er dient zum 
Beispiel der Separierung von Personen mit anste-
ckenden Krankheiten. Der Begriff „Krankenraum“ in 
der SeeUnterkunftsV weicht von der deutschen Über-
setzung des Seearbeitsübereinkommens (Maritime 
Labour Convention, MLC) ab. In der MLC ist mit dem 
Begriff „Krankenraum“ der Raum zur medizinischen 
Behandlung gemeint (also nach deutschem Recht 
der „Behandlungsraum“).

1.3  Grundsätzlich müssen alle Schiffe, für die ein Be-
handlungsraum vorgeschrieben ist auch einen Kran
kenraum haben (§ 23 Absatz 1 Satz 1 SeeUnter-
kunftsV). Abweichend davon müssen folgende 
Schiffe keinen Krankenraum haben:

 1.  Fahrgastschiffe in der Europäischen Fahrt, deren 
Reisedauer nicht länger als 12 Stunden ist (§ 23 
Absatz 1 Satz 2 SeeUnterkunftsV),

 2.  Schiffe bis zu 30 Personen, wenn für jede Person 
ein eigener Schlafraum mit einer abgeteilten Sa-
nitärzelle mit Waschbecken, Dusche oder Bade-
wanne und Toilette sowie Rufanlage oder Telefon 
vorhanden ist (§ 23 Absatz 6 SeeUnterkunftsV).

2.  Nutzung

2.1  Die medizinischen Räumlichkeiten sind ausschließ-
lich zur medizinischen Behandlung und Versor
gung an Bord sowie zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Hygienemaßnahmen im Falle von Isolation 
von potentiell infektiösen Patienten zu nutzen. 

2.2  Eine Person mit über die Luft übertragbarer infektiö-
ser Erkrankung muss in einem Raum mit separater 
Klimaanlage/Belüftung untergebracht werden. Soll-
te dies nicht möglich sein, ist ein zusätzliches Bett in 
den Behandlungsraum zu stellen. Ziel ist es, die Wei-
terverbreitung infektiöser Krankheiten durch die Kli-
maanlage/Belüftung zu verhindern.

3.  Lage 

3.1  Die medizinischen Räumlichkeiten und die zugehöri-
gen Sanitäreinrichtungen sollen zusammenhängend 
auf einem Deck angeordnet sein.

3.2  Die Räume sollen in einem lärm und vibrationsar
men Bereich liegen, in dem die durch die Schiffsbe-
wegungen auftretenden Beschleunigungskräfte mög-
lichst gering sind.

4.  Zugang

4.1  Die Zugänge zu den medizinischen Räumlichkeiten 
müssen leicht zugänglich sein (vgl. § 22 Absatz 2 
Satz 1 und § 23 Absatz 2 SeeUnterkunftsV) und sol-
len so bemessen sein, dass Verletzte mit Hilfe einer 
Rettungsmulde (Nr. 25.01 des deutschen Verzeich-
nisses) flach liegend hindurch transportiert werden 
und auf die Untersuchungsliege umgelagert werden 
können. Hierbei ist die jeweilige Gangbreite bei der 
Wahl der Türbreite zu berücksichtigen.

4.2   Es wird empfohlen, zusätzlich einen ausreichend brei-
ten, abschließbaren, direkten Zugang zum Außen
bereich des Decks zur Verfügung zu stellen, um den 
liegenden Abtransport des Patienten zu erleichtern.

4.3  Die Türen der Sanitärräume sollen nach außen zu 
öffnen sein, damit im Falle einer plötzlichen Bewusst-
losigkeit des Patienten innerhalb des Sanitärraums 
die Tür noch zu öffnen ist.

5.  Einrichtung und Ausrüstung

5.1  Die Böden und Wände der medizinischen Räumlich-
keiten müssen glatte, leicht zu reinigende und in hel-
len Farben gehaltene Oberflächen besitzen. Diese 
müssen nass abwaschbar und desinfektionsmittel-
beständig sein. Es dürfen keine textilen Fußboden-
beläge und Polsterbezüge verwendet werden.

5.2  Die medizinische Ausrüstung (wie zum Beispiel Be-
handlungsliegen, Kühlschrank, Stühle, Liegen, Lampen, 
Tische) soll seefest, vibrations- und standsicher ein,

5.3  Im Behandlungs- und im Krankenraum ist eine Sau
erstoffbehandlungsanlage gemäß dem Stand der 
medizinischen Erkenntnisse vorzuhalten. Im Kran-
kenraum sollen sichere Halterungen für mindestens 
eine 10 Liter-Sauerstoffflasche am Bett vorgesehen 
werden. 

5.4  Über der Untersuchungsliege und dem Krankenbett 
sollte eine Decken- oder Wandhalterung angebracht 
werden, an der Infusionsflaschen aufgehängt wer-
den können.

5.5  Neben den Eingangstüren zu den medizinischen 
Räumlichkeiten vom Betriebsgang aus ist ein Reser
veschlüssel für die Eingangstür in einem verglasten 
Kasten aufzubewahren (vgl. § 22 Absatz 2 Satz 3 und 
§ 23 Absatz 2 Satz 3 SeeUnterkunftsV). Die Scheibe 
zu dem Kasten soll einschlagbar sein.

5.6  Im Behandlungs- und im Krankenraum muss jederzeit 
eine funktionsfähige Telekommunikationseinrich
tung (z. B. Telefon) zur direkten funkärztlichen Be-
ratung vorhanden sein (vgl. § 22 Absatz 2 Satz 2 und 
§ 23 Absatz 3 SeeUnterkunftsV). Im Behandlungs- 
und im Krankenraum soll am Bett ein Telefon und eine 
Rufanlage mit Verbindung zur Brücke und zum Be-
triebsgang vorhanden sein. In den Sanitärräumen ist 
eine Rufanlage mit Verbindung zur Brücke und zum 
Betriebsgang ausreichend.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil
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5.7.  Die Stromversorgung soll mindestens für die medi-
zinischen Geräte und Leuchten über die Notstrom-
versorgung gewährleistet sein. Für den Anschluss 
zusätzlicher Geräte sollen je mindestens zwei Schutz-
kontakt-Steckdosen in der Nähe der Untersuchungs-
liege, den Krankenbetten und dem Schreibtisch ver-
fügbar sein. 

5.8  Alle medizinischen Räumlichkeiten müssen über einen 
Handwaschplatz mit fließendem kaltem und warmem 
Trinkwasser verfügen. Der Handwaschplatz ist mit 
folgenden Ausrüstungsgegenständen auszustatten:

 –  einem Desinfektionsmittelspender zur Hände-
desinfektion,

 – einem Flüssigseifenspender, 

 – einem Papierhandtuchspender und

 –  einem Abfalleimer mit Abdeckung (zu öffnen per 
Fußpedal) 

  Diese Ausstattung ist stets in sauberem und einsatz-
bereitem Zustand zu halten. Es wird empfohlen, in 
den medizinischen Räumlichkeiten das Handwasch-
becken mit einer Ein-Hebel-Mischarmatur mit langem 
Hebel auszustatten. In den dazugehörigen Sanitär-
räumen kann darauf verzichtet werden. Die Armatur 
ist gemäß des Hygieneplans (Anlage 1) regelmäßig 
zu spülen. Die Verwendung von Seifenstücken und 
Stoffhandtüchern ist für medizinische Räumlichkei-
ten, öffentlich zugängliche Sanitärbereiche und für 
Bereiche der Lebensmittelzubereitung nicht zulässig.

5.9.  Alle Abwässer aus medizinischen Räumlichkeiten (in-
klusive Abläufen aus Duschen und Sanitärräumen) 
müssen als Schwarzwasser nach dem MARPOL-Über-
einkommen behandelt werden. Bei der Durchführung 
von Desinfektionsmaßnahmen ist zu berücksichti-
gen, dass das Einleiten von Desinfektionsmitteln in das 
bordeigene Abwassersystem zu einem Absterben des 
in der biologischen Klärstufe benötigten Bakterienbe-
satzes führen kann. Dies kann Funktionsstörungen der 
bordeigenen Abwasserbehandlungsanlage hervorru-
fen. Es wird empfohlen, vor einer Einleitung der des-
infektionsmittelhaltigen Abwässer die Bedienungsan-
leitung der Abwasserbehandlungsanlage zu sichten 
bzw. deren Hersteller zu konsultieren.

6.  Hygiene

6.1  Die als medizinischen Räumlichkeiten genutzten Räu-
me müssen stets in sauberem, hygienisch einwand
freiem und sofort einsatzbereitem Zustand sein.

6.2  Bei der Durchführung von hygienischen Maßnahmen 
und Desinfektion in medizinischen Räumlichkeiten 
auch an Bord sind die jeweils aktuellen Empfehlun-
gen der Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch- In-
stitut maßgeblich. 

6.3  Für die medizinischen Räumlichkeiten, Medizinpro-
dukte und Hilfsmittel muss ein Hygieneplan erstellt 
werden. Die Hafenärztlichen Dienste sind befugt, sich 
diesen Plan vorlegen zu lassen und zu überprüfen. 
Der Hygieneplan muss Angaben über regelmäßig 
durchzuführende Reinigungs- und Desinfektions-

maßnahmen für Flächen, Geräte und sonstige Aus-
stattung sowie einen Spülplan für sämtliche Trink-
wasserzapfstellen der medizinisch genutzten Räume 
(Waschbecken, Dusche, Badewanne) enthalten. Die 
Reinigungs-, Desinfektions- und Spülpläne sind gut 
sichtbar anzubringen. Ein Musterhygieneplan ist in 
der Anlage 1 dieser Empfehlung zu finden.

6.4  Wird ein Dampfsterilisator betrieben, sind die Anfor-
derungen an den derzeitigen Stand der Technik und 
die Vorgaben der KRINKO hinsichtlich Aufstellort und 
Betrieb zu berücksichtigen.

II.   Empfehlungen für die Einrichtung von 
 Behandlungsräumen

1.  Größe

1.1  Als Hilfestellung zur Größenkalkulation des Behand-
lungsraumes dient die Prinzip-Zeichnung unter Punkt 
2.9.

1.2  Die Untersuchungsliege soll mindestens von beiden 
Längsseiten und entweder vom Kopf- oder Fußende 
aus mit jeweils mindestens einem Meter freien Be-
wegungsraum zugänglich sein. 

2.  Ausrüstung und Einrichtung

2.1  Der Behandlungsraum muss ausreichend be und 
entlüftet werden (vgl. § 11 SeeUnterkunftsV).

2.2  Durch die elektrische Raumbeleuchtung soll im Be-
handlungsraum eine Beleuchtungsstärke von 500–
1000 lx, gemessen in einem Abstand von 0,85 m über 
der Stand- bzw. Lauffläche, sichergestellt werden. 
Zusätzlich soll zur Durchführung kleiner chirurgischer 
Eingriffe, wie z. B. Wundnähte, sowie zur Beurteilung 
von Hauterkrankungen eine Untersuchungsleuchte 
nach DIN EN 60601-2-41 verfügbar sein. Die Unter-
suchungsleuchte soll über einen Schwenkarm mit ei-
nem Aktionsradius verfügen, der dem Anwender die 
Möglichkeit gibt, jede Stelle auf der Untersuchungs-
liege zu beleuchten. Die Leuchte kann mobil sein.

2.3  Im Behandlungsraum soll ein Schreibtisch stehen. 
Im Bereich des Schreibtisches sollte ein Regal an-
gebracht werden, das Platz für DIN A4-Ordner bietet. 
Im Behandlungsraum sollen sich zwei Stühle befin-
den. Die Stühle müssen inklusive der Polster nass 
abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig sein. 

2.4  Neben den in § 22 Absatz 4 SeeUnterkunftsV geregel-
ten Vorgaben zur Untersuchungsliege sollen folgen-
de Ausstattungsmerkmale berücksichtigt werden:

  Der Untersuchungsliege soll gegen Umfallen und Ver-
rutschen gesichert sein. Die Untersuchungsliege 
muss leicht zu reinigen, nass abwaschbar und des-
infizierbar sein. Die Höhe der Liegefläche soll mindes-
tens 65 cm betragen. Mit der Untersuchungsliege soll 
eine Schocklagerung durchführbar sein, das verstell-
bare Rückenteil soll eine sitzende Position des zu Be-
handelnden ermöglichen. 

  Neben der Liege soll zur Bereitstellung der zur medi-
zinischen Versorgung benötigten Hilfsmittel ein fest-
stellbarer Tisch vorhanden sein.
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Sitzende 
 Position

Schock-
lagerung

Lagerung 
z. B. bei 

Schädel- Hirn- 
Verletzungen

2.5  Im Behandlungsraum soll ein Kühlschrank zur Auf-
bewahrung der zu kühlenden Arzneimittel vorhanden 
sein. Der Kühlschrank soll auf eine Innentemperatur 
zwischen +2 °C und +8 °C eingestellt und mit einem 
Thermometer zur Kontrolle dieser Innentemperatur 
ausgestattet sein. 

2.6  An den Eingangstüren der medizinischen Räumlich-
keiten soll eine geeignete Kennzeichnung des Lage-
rungsortes für Defi brillator, MFAG- Ausrüstung und 
Rettungsmulde angebracht sein. Der Hinweis auf den 
Aufbewahrungsort soll mittels nachleuchtendem Si-
cherheitszeichen D-E017 „Automatisierter externer 
Defi brillator“ gemäß DIN 4844-2, ergänzt durch einen 
in Richtung des Aufbewahrungsortes zeigenden Pfeil, 
sowie die Angabe des Aufbewahrungsortes erfolgen.

2.7  Die Rettungsmulde mit Vakuummatratze muss in 
einsatzbereitem Zustand, inklusive des zugehörigen 
Zubehörs, gut zugänglich und sicher fi xiert unterge-
bracht werden. Die Unterbringung kann auch außer-
halb des Behandlungsraumes, dann jedoch in dessen 
unmittelbarer Nähe erfolgen. Bei Verwahrung der 
Rettungsmulde im Behandlungs- oder Krankenraum 
soll auf der Außenseite der Eingangstür des Raumes 
das nachleuchtende Rettungszeichen D-E004 gemäß 
DIN 4844-2 angebracht werden. Wird die Rettungs-
mulde außerhalb der medizinischen Räumlichkeiten 
aufbewahrt, so ist mindestens an der Außenseite der 
Tür des Behandlungsraumes deutlich auf den Ort der 
Aufbewahrung hinzuweisen. 

2.8  Die Notfalltasche und die ggf. erforderliche MFAG 
Ausrüstung sollen in Nähe der Rettungsmulde ge-
lagert werden.

2.9  PrinzipZeichnung für einen Behandlungsraum:
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III.   Empfehlungen für die Einrichtung von 
 Krankenräumen

1.  Größe und Lage

1.1  Als Hilfestellung zur Größenkalkulation des Kranken-
raumes dient die Prinzip-Zeichnung unter Punkt 2.4.

1.2   Als Krankenraum darf kein Innenraum verwendet 
werden (§ 23 Absatz 2 Satz 1 SeeUnterkunftsV).

2.  Ausrüstung und Einrichtung

2.1   Der Krankenraum soll durch ein Außenfenster Zugang 
zu Tageslicht haben. Durch die elektrische Raumbe-
leuchtung soll im Krankenraum eine Beleuchtungs
stärke von 500–1000 lx, gemessen in einem Abstand 
von 0,85 m über der Stand- bzw. Lauffläche, sicher-
gestellt werden. Im Bereich der Kopfenden der Kran-
kenbetten sollen separat schaltbare Leseleuchten 
angebracht werden.

2.2  Im Krankenraum soll mindestens ein Stuhl vorhanden 
sein. Im Bereich des Kopfendes jedes Krankenbettes 

2.4  PrinzipZeichnung für einen Krankenraum:

soll ein Nachtschrank zur Verfügung gestellt werden. 
An Stelle eines Nachtschrankes kann auch eine 
klappbare Ablage vorgesehen werden. Für jeden Pa-
tienten soll eine Möglichkeit zum Wegschließen von 
Wertsachen vorhanden sein.

2.3  Neben den in § 23 Absatz 5 SeeUnterkunftsV gere-
gelten Vorgaben zum Krankenbett sollen folgende 
Ausstattungsmerkmale berücksichtigt werden:

  Die Krankenbetten in den Krankenräumen sollten 
mindestens 2000 x 900 mm groß und fest am Boden 
fixiert sein. Sie sollten in Längsrichtung des Schiffes 
angeordnet sein. Es sollten höhenverstellbare Rü-
cken- und Fußteile vorhanden sein. Eine Oberkörper-
hochlagerung bzw. Schock- oder Stufenlagerung soll 
einstellbar sein. Um die Durchführung einer Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung auf der weichen Unterlage des 
Krankenbettes zu ermöglichen, soll eine flache und 
harte Unterlage vorgehalten werden, die im Bedarfs-
fall unter den Oberkörper des Patienten geschoben 
werden kann. 
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IV.  Empfehlungen an die Einrichtung von 
 medizinischen Räumlichkeiten auf Schiffen 
mit Schiffsarzt

1.  Grundsätzliches 

1.1  Für Schiffe mit Schiffsarzt ist neben Kranken- und 
Behandlungsraum ein Eingriffsraum vorzusehen (vgl. 
§ 24 SeeUnterkunftsV, der diesen Raum als „Opera-
tionsraum“ bezeichnet).

1.2  Die medizinischen Räumlichkeiten sind im Rahmen 
einer Gefährdungsbeurteilung in Absprache mit dem 
Schiffsarzt zu gestalten und einzurichten.

2.  Größe und Einrichtung 

2.1  Die Größe des Eingriffsraumes ist so zu bemessen, 
dass die im Schiffsarztverzeichnis vorgesehenen 

2.6  PrinzipZeichnung für einen Eingriffsraum:

Ausstattungsgegenstände, die für Eingriffe benötigt 
werden, untergebracht werden können.

2.2  Als Hilfestellung zur Größenkalkulation des Kranken-
raumes dient die Prinzip-Zeichnung unter Punkt 2.6

2.3  Es soll eine funktionsfähige Telekommunikationsein-
richtung (z. B. Telefon) als Verbindung zur Unterkunft 
des Schiffsarztes vorhanden sein.

2.4  Für den Eingriffsraum soll eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung gewährleistet sein.

2.5  Für die medizinischen Räumlichkeiten an Bord von 
Schiffen mit Schiffsärzten soll ein eigenständiger Lüf-
tungskreislauf vorhanden sein.
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V.  Anlagen

Anlage 1:   Musterhygieneplan für medizinische 
Räumlichkeiten auf Kauffahrteischiffen

Musterhygieneplan für  
medizinische Räumlichkeiten auf Kauffahrteischiffen

In den medizinischen Räumlichkeiten an Bord von Kauffahr-
teischiffen sind regelmäßige Maßnahmen zur Reinigung, 
Desinfektion und somit zur Instandhaltung erforderlich.

Die Anforderungen an die Hygiene von medizinischen 
Räumlichkeiten auf Kauffahrteischiffen sind vergleichbar 
mit an Land eingerichteten Ambulanzen, Arztpraxen oder 
medizinischen Versorgungszentren.

In Deutschland sind für die Hygiene in medizinischen Be-
reichen die Empfehlungen der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention (KRINKO), veröf-
fentlicht beim Robert-Koch-Institut (RKI), maßgeblich. 
Diese gelten auch für Behandlungs- und Krankenräume 
an Bord von Kauffahrteischiffen. Sie sind unter http://
www.rki.de nachzulesen.

Der hier vorliegende Rahmenhygieneplan bezieht sich 
ausschließlich auf die Behandlungs- und Krankenräume, 
die zugehörigen Sanitärbereiche sowie im Isolationsfall 
ggf. genutzte Kammern von Kauffahrteischiffen. 

Einmalprodukte sind grundsätzlich mehrfach verwend-
baren Produkten vorzuziehen. Zur Spezifizierung der Pro-
dukte und der ausreichenden Anzahl wird der Hafen-
ärztliche Dienst des Heimathafens gern anhand des 
Risikoprofils des jeweiligen Schiffes beraten.

Fragen und Kommentare richten Sie bitte an die Ge-
schäftsführung des Arbeitskreises der Küstenländer für 
Schiffshygiene Hamburg, Port Health Center, Beltgens 
Garten 2, 20537 Hamburg, hphc@hu.hamburg.de.

1. Personal

Ausbildung und Einweisung

Personen die die Reinigung und Desinfektion durchfüh-
ren, sind von dem verantwortlichen Schiffsoffizier in die 
vorgesehenen Tätigkeiten einzuweisen. Die Auswahl des 
jeweils geeigneten Desinfektionsmittels soll hierbei einen 
thematischen Schwerpunkt bilden. Diese Einweisung ist 
in geeigneter Weise zu dokumentieren.

Das Tragen der im Hygieneplan aufgeführten persönli-
chen Schutzausrüstung ist für alle vorgenannten Perso-
nen verbindlich.

2.  Händehygiene und Gebrauch von persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA)

Händehygiene

Die Hände des Personals gelten als wichtigster Überträ-
ger von Krankheitserregern. Deshalb gilt die Händehy-
giene weltweit als die wirksamste Einzelmaßnahme zur 
Vermeidung der Übertragung von Infektionen. Keine an-
dere Maßnahme der Hygiene hat einen so starken präven-
tiven Nutzen für alle Beteiligten.

Ausführliche Informationen zur Händehygiene finden Sie 
auf den Internetseiten des RKI (http://www.rki.de) unter 
Infektionsschutz/Krankenhaushygiene/Händehygiene 

(insbesondere Händehygiene in Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens).

Diese oder andere adäquate Informationen zur Hände-
hygiene sind den Mitarbeitern an Bord durch den Reeder 
zur Verfügung zu stellen. Ein Plakat zur Darstellung einer 
fachgerechten Händedesinfektion ist in den medizini-
schen Räumlichkeiten auszuhängen!

Zum Schutz des medizinisch tätigen  
Offiziers und seiner Patienten:

Vor jedem Patientenkontakt Händehygiene 
 beachten und Einmalhandschuhe anziehen!

Persönliche Schutzausrüstung für den Einsatz im medizi-
nischen Bereich (PSA)

Ausführliche Informationen zur PSA finden Sie auf den 
Internetseiten der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (www.bgw-online.de) 
unter dem Stichwort TRBA250.

Die PSA bildet eine mechanische Barriere zwischen dem 
Träger und seiner Umgebung. Hierzu gehören:

• Einmal-Operationshandschuhe (Nr. 21.20)

• Einmal-Untersuchungshandschuhe (Nr. 21.21)

•  OP-Mundschutz, zum einmaligen Gebrauch 
(Nr. 21.27.1)

• Augenschutz (z. B. Schutzbrille)

• Einmal-Schürze (Nr. 21.28.1)

•  OP-Kopfhaube, zum einmaligen Gebrauch 
(Nr. 21.26.1)

Desinfektions- und Reinigungsarbeiten erfordern speziel-
le Kenntnisse und Vorsichtsmaßnahmen der Durchfüh-
renden:

Reinigungsarbeiten mit Desinfektionsmitteln 

•  Es sind geeignete Handschuhe, gemäß der Empfeh-
lungen der Desinfektionsmittelhersteller, zu verwen-
den

•  Bei Entstehung von Sprühaerosolen, z. B. bei Ver-
wendung von Mittel gegen Insekten (Nr. 18.04), ist 
ggf. nach Angaben des Herstellers ein geeigneter 
Atemschutz zu tragen.

Trinkwasserdesinfektion

Hierbei sind unbedingt die Herstellerangaben zu berück-
sichtigen!

•  Es ist eine ausreichende Schutzausrüstung zu tragen 
(mindestens Schutzbrille und säurefeste Handschu-
he).

•  Bei der Entstehung von Aerosolen ist ein angemes-
sener Atemschutz zu verwenden.

Vor medizinischen Eingriffen (z. B. Wundnaht) und 
Katheterisierungen

•  Reinigung der Hände und Unterarme mit Wasser und 
Flüssigseife, zusätzlich bei starker Verschmutzung 
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mit der Handwaschbürste Nr. 21.06 und Nagelreini-
ger Nr. 21.07, danach sorgfältige Trocknung der Hän-
de und Unterarme mit Einmalhandtüchern oder einem 
sauberen Textilhandtuch. Nach einer mind. 10-minü-
tigen Trocknungs- und Wartezeit ist eine chirurgische 
Händedesinfektion (3 Minuten, Viruzides Händedes-
infektionsmittel mit Wirksamkeit gegen Noro-Viren 
(Nr. 18.01)) durchzuführen.

•  Bei aseptisch durchzuführenden Eingriffen sind steri-
le Einmalhandschuhe Nr. 21.20 und ein OP-Mund-
schutz, zum einmaligen Gebrauch (Nr. 21.27.1) zu 
verwenden

•  Ggf. erweiterte PSA in Absprache mit der funkärztli-
chen Beratung

Alle weiteren medizinischen Maßnahmen am 
 Patienten

•  Es muss eine Reinigung der Hände mit Wasser und 
Flüssigseife, sorgfältige Trocknung der Hände und 
anschließende hygienische Händedesinfektion Viru-
zides Händedesinfektionsmittel mit Wirksamkeit ge-
gen Noro-Viren (Nr. 18.01) durchgeführt werden.

•  Es sind unsterile, medizinische Einmalhandschuhe 
Nr. 21.21 zu verwenden.

Nach allen Maßnahmen am Patienten

•  Nach dem Ausziehen der Einmalhandschuhe hygie-
nische Händedesinfektion und abschließende Reini-

Desinfektions- und Reinigungsplan Haut

Was? Wann? Wie? Womit?

1.  Hygienische  
Hände- 
Desinfektion

•  Vor und nach allen patien-
tenbezogenen Maßnah-
men; sowie nach jedem 
Kontakt mit potentiell er-
regerhaltigem Materialien.

•  2 x 3 ml in die trockene hohle Hand geben 
•  Hände 2 x 30 Sek. einreiben, dabei Hohlhand, 

Daumen und Zwischenfingerräume besonders 
beachten

•  2 Minuten Einwirkzeit abwarten

Nr. 18.01

2.  Chirurgische 
Hände- 
Desinfektion

•  Vor aseptischen Eingriffen 
(z. B. Wundnaht)

•  mehrmals 3 ml in die trockene  hohle Hand 
geben 

•  Hände und Unterarme bis zum  Ellenbogen 
3 Min. sorgfältig einreiben, dabei zunehmend 
auf die Hände konzentrieren; Hände höher als 
 Ellenbogen halten

•  2 Minuten Einwirkzeit abwarten

Nr. 18.01

3.   Haut- 
Desinfektion

•  Vor Injektionen und 
 Blutabnahmen

•  aufsprühen oder mit sterilem Tupfer auftragen 
•  Haut satt benetzen
•  Einwirkzeit beachten, siehe  Herstellerangaben 

Nr. 18.01.2 
oder 18.01.1

4.  Haut- 
Desinfektion

•  Zur Wundversorgung •  Haut bzw. Wundumgebung satt  benetzen
•  Einwirkzeit beachten, siehe  Herstellerangaben Nr. 18.01.2

5.  Schleimhaut- 
Desinfektion

•  Vor Katheterisierung •  Einwirkzeit beachten, siehe  Herstellerangaben enthalten in 
Nr. 20.09.1

6.  Sterile   
Instrumente und 
 Einmalprodukte

z. B. Einmalspritzen 
und -kanülen

•  Nach der Benutzung •  Nach dem Gebrauch sind die  Einmalprodukte 
unmittelbar im  Abwurfbehälter stich- und 
schnittgeschützt zu entsorgen. Eine Wieder-
verwendung ist nicht zulässig.

21.24.1 oder 
21.24.2

gung der Hände mit Wasser und Flüssigseife sowie 
Trocknung.

3. Desinfektions und Reinigungsplan

Der Desinfektions- und Reinigungsplan muss in Verbin-
dung mit dem Poster zur Händehygiene (Abbildungen zur 
Einreibetechnik, beispielsweise von der „Aktion saubere 
Hände“ (http://www.aktion-sauberehaende.de) sichtbar 
im Behandlungsraum ausgehängt und den zuständigen 
Offizieren sowie dem Kapitän bekannt sein.

Die unter den Nummern

•  18.01. Mittel zur Haut- und Händedesinfektion, 250 
ml, Spenderflasche,

•  18.01.1 Tupfer zur Hautdesinfektion, steril verpackt, 
100 Stück.

•  18.01.2 Mittel zur Desinfektion von Haut und Wunden 
und vor Injektionen,

•  18.03 Mittel zur Desinfektion von Flächen, Gegen-
ständen und Ausscheidungen,

genannten Mittel zur Desinfektion nach Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse werden im Folgenden spezifiziert, 
um den aktuellen Richtlinien zur Hygiene gerecht zu wer-
den.

Die Präparate, die an Bord benutzt werden, müssen im 
ausgehängten Desinfektions- und Reinigungsplan na-
mentlich eingetragen sein. 
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Desinfektions- und Reinigungsplan Haut

Was? Wann? Wie? Womit?

7.   Instrumente zur 
Wiederverwen-
dung

•  Nach der Benutzung •  Nach einmaligen Gebrauch sind die 
 Instrumente sicher zu lagern und an Land 
zur Sterilisation zu geben.

•  Wird an Bord ein Dampfsterilisator nach Pos. 
21.53 eingesetzt, sind die Instrumente nach 
den geltenden Vorschriften aufzubereiten.

8.   Medizinisch- 
technische 
 Geräte

z. B. Blutdruckmess-
gerät, Stethoskop 

•  nach Gebrauch •  Herstellerangaben beachten

Nr. 18.03

9.   Urinflaschen
Nr. 20.07 und 20.08
Steckbecken
Nr. 20.06

•  nach Gebrauch •  Entleeren im WC, in der Nasszelle mit 
 Desinfektionsmittellösung  füllen, Einwirkzeit 
abwarten, mit Trinkwasser ausspülen

•  Herstellerangaben beachten

Nr. 18.03

10.  Patientennaher 
Bereich

z. B. Patientenbett, 
 Untersuchungsliege, 
Rettungsmulde und 
Arbeitsflächen 

•  monatlich
•  nach Gebrauch

•  Wischdesinfektion
•  Herstellerangaben beachten

Nr. 18.03

11.  Waschbecken 
Dusche 
WC 
Fußboden

• monatlich
•  nach sichtbarer 

 Kontamination
•  nach Beendigung der 

 Behandlung

•  Wischdesinfektion
•  Herstellerangaben beachten

Nr. 18.03

Zapfstelle Spülintervall Spül- und Reini-
gungsverfahren

Waschbecken und 
Duschen in medizi-
nischen Räumlich-
keiten 

2x Wöchentlich
(z. B. Mo und Do)

je 3 Minuten kalt 
und 3 Minuten bei 
max. Temperatur

Monatlich

Abschrauben, Reini-
gen und Entkalken 
des Lamellenstrahl-
reglers

WC in medizinischen 
Räumlichkeiten und 
Stagnationsbereiche 
(z. B. selten belegte 
Kabinen, Owners Ca-
bin, Lotsenkammer) 

Wöchentlich 3 x Spülung 
 betätigen

Außerhalb des me-
dizinischen Berei-
ches liegende Stag-
nationsbereiche 
(z. B. selten belegte 
Kabinen, Owners 
Cabin, Lotsenkam-
mer, Zapfstellen im 
Maschinenraum)

2x Wöchentlich 
(z. B. Mo und Do)

Jede Zapfstelle je 3 
Minuten kalt und 3 
Minuten max. Tem-
peratur

Monatlich

Abschrauben, Reini-
gen und Entkalken 
der Duschköpfe und 
Lamellenstrahlregler.

Alle Wasserhähne 
und Duschen an 
Bord

Monatlich

Abschrauben, Reini-
gen und Entkalken 
der Duschköpfe und 
Strahlregler. 

Die Hafenärztlichen Dienste und schiffsaurüstenden 
Apotheken können Sie beraten, welche Präparate für 
den konkreten Anwendungsbereich zu bevorzugen 
sind.

Bei dem Auftreten von Durchfallerkrankungen durch 
Clostridien oder anderen Sporenbildender ist zur Desin-
fektion mit den Hafenärztlichen Diensten Rücksprache zu 
halten.

4.  Reinigungs und Spülplan für 
 Trinkwasserzapfstellen

In nicht oder selten genutzten Stichleitungen, besteht 
ein hohes Aufkeimungspotential. Es besteht die Gefahr, 
die gesamte Trinkwasseranlage zu kontaminieren. Zur 
Verhinderung von Verschmutzungen und Besiedelung 
des Leitungsnetzes durch Stagnationswasser, sowie 
zur Vorbeugung von Infektionen von Personen im Be-
handlungsbereich, ist stets auf eine ausreichende Spü-
lung aller Trinkwasserzapfstellen zu achten. Selten ge-
nutzte Zapfstellen sind gemäß des nachfolgenden 
Spülplanes zu behandeln. Ferner ist auf die Sauberkeit 
von Duschköpfen und Strahlreglern („Perlatoren®“ bzw. 
Lamellenstrahlregler) zu achten, da sich an diesen Stel-
len bei fehlender Wartung Krankheitserreger ansiedeln 
können.
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5. Wäscheaufbereitung

Falls sicher weder eine Infektion noch ein Infektionsverdacht 
vorliegt, kann die vorhandene, wiederaufbereitbare Wäsche 
aus den medizinischen Räumlichkeiten (z. B. Bettwäsche, 
weiße Kittel, Patientenwäsche) in der bordeigenen Wasch-
maschine gewaschen und wiederverwendet werden. 

Bei Infektion oder Infektionsverdacht ist dies nicht zuläs-
sig. In diesen Fällen ist die Wäsche in einem wasserdich-
ten, reißfesten und verschließbaren Kunststoffsack, als 
potentiell infektiös zu kennzeichnen und innerhalb der 
medizinischen Räumlichkeiten zu sammeln. Die im Kunst-
stoffsack gesammelte Wäsche ist frühestmöglich dem 
Infektionserreger angepasst fachgerecht aufzubereiten 
oder zu entsorgen. Hierzu ist der Rat des Hafenärztlichen 
Dienstes einzuholen.

6.  Isolierung von Infizierten oder Infektions
verdächtigen

Besteht der Verdacht auf eine ansteckende Erkrankung, 
wie z. B. Windpocken, Tuberkulose, Grippe, infektiöser 
Durchfall oder auch eine fieberhafte Erkrankung mit Haut-
ausschlag unklarer Ursache, dann muss der Erkrankte ein-
schließlich seiner persönlichen Sachen und seiner Bett-
wäsche im Krankenraum oder alleine in einer Kammer mit 
eigenem WC untergebracht werden. Kontaktpersonen 
müssen ggf. ebenfalls isoliert werden. Aufgrund der sepa-
raten Entlüftung ist dem Krankenraum zu Isolationszwe-
cken der Vorzug zu geben. Alle Räume, in denen sich der 
Infizierte zur Behandlung und Unterbringung aufgehalten 
hat, sind einer Schlussdesinfektion zu unterziehen. 

Gemäß den Internationalen Gesundheitsvorschriften 
muss unverzüglich eine Meldung an die Hafengesund-
heitsbehörde des nächsten Hafens erfolgen (z. B. über die 
Seegesundheitserklärung). 

Wir empfehlen die Rücksprache mit dem funkärztlichen Be-
ratungsdienst oder dem Hafenärztlichen Dienst des nächs-
ten Hafens über die Art und Dauer der Behandlung, Isola-
tion, Hygienemaßnahmen und die Schlussdesinfektion.

Die Isolierung sollte je nach Art der Infektion wie folgt aus-
sehen:

•  Einzelunterbringung im Behandlungs- bzw. Kranken-
raum oder in der Kabine (Isolationsraum).

•  Türen geschlossen halten.

•  Beim Transport: Nutzung einer Mund-Nasen-Maske 
(Ohne Ausatemventil) für den Infizierten.

•  Dem Erreger angemessene PSA für die Betreuenden. 
Die PSA ist vor Betreten des Isolationsraums anzu-
legen

•  Belassen der PSA im Isolationsraum nach Gebrauch

•  Hygienische Händedesinfektion sofort nach Verlas-
sen des Raumes. Bei Sporenbildnern ist der Rat des 
funkärztlichen Beratungsdienstes einzuholen. 

•  Sammeln von Wäsche und Abfällen (z. B. Papierta-
schentücher) in jeweils einem wasserdichten, reißfes-
ten und verschließbaren Kunststoffsack innerhalb 
des Isolationsraumes

•  Benutzung von Einmalgeschirr

(VkBl. 2018 S. 761)

Nr. 161 Bekanntmachung der Feststellung 
des Unterbleibens einer Umweltver
träglichkeitsprüfung (UVP) gem. § 5 
Gesetz über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG) für das Vorha
ben Ersatzneubau Wehr Neue Mühle 
mit Fischaufstiegsanlage (FAA) und 
Wiederherstellung der Bootsschlep
pe bei km 9,44 Dahme Wasserstraße 
(DaW) 

Die Bundesrepublik Deutschland vertreten durch die 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 
diese vertreten durch das Wasserstraßen- Neubauamt 
Berlin als Träger der Baumaßnahme beabsichtigt den Er-
satzneubau Wehr Neue Mühle mit FAA und Wiederher-
stellung der Bootsschleppe bei km 9,44 DaW auf der ge-
setzlichen Grundlage des Bundeswasserstraßengesetzes 
(WaStrG) i. V. m. § 34 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
durchzuführen.

Es handelt sich dabei um ein Vorhaben nach Num-
mer 14.2.2 sowie Nummer 14.1.2 der Anlage 1 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Nach § 9 UVPG wurde für das Vorhaben, wie beantragt, 
eine Vorprüfung des Einzelfalles durchgeführt.

Die Prüfung gem. § 5 UVPG hat ergeben, dass für das 
o. g. Vorhaben keine Umweltverträglichkeitsprüfung er-
forderlich ist.

Die Feststellung erfolgt vor Beginn des Planfeststellungs-
verfahrens auf der Grundlage der vom Träger des Vor-
habens vorgelegten Unterlagen.

Die Begründung dieser Entscheidung und die ihr zugrun-
de liegenden Unterlagen können nach vorheriger Anmel-
dung während der Dienststunden in der Generaldirektion 
Wasserstraße und Schifffahrt am Standort Magdeburg in 
39108 Magdeburg, Gerhart-Hauptmann-Str. 16 und im 
Internet unter www.gdws.wsv.de Planfeststellung/ Aktu-
elle Planfeststellungsverfahren/ GDWS Magdeburg ein-
gesehen werden.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 

Rechtsgrundlagen:

Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) i. d. g. F.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. g. F.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
i. d. g. F.

Magdeburg, den 27. September 2018 
3800R25-422.03/DaW-002-01

Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt  

– Standort Magdeburg – 
Im Auftrag 

Kunze

(VkBl. 2018 S. 770)
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Nachrichten für Seefahrer 
(NfS) – online

Information für die Berufsschifffahrt
Die vom Bundesamt für Seeschifffahrt und  
Hydrographie (BSH) herausgegebenen, digitalen 
NfS sind als amtliche Veröffentlichung anerkannt 
und werden deshalb nicht mehr kostenlos auf 
den Internetseiten des BSH (www.bsh.de) zur 
Verfügung gestellt.
Die digitalen NfS können online zum gleichen 
Preis wie das gedruckte NfS-Heft bezogen 
werden.

Allgemeine Information
Die digitalen Nachrichten für Seefahrer werden 
online als eine gesamte NfS-Datei und in ein-
zelnen Dateien angeboten (alle im PDF-Format):
– Teile 1–4 der NfS
– Beilagen zu den NfS
– Seekarten-Deckblätter in den NfS
Innerhalb der gesamten NfS-Datei und in der 
Datei Teile 1–4 sind im Navigationsfenster der 
Software von Adobe Acrobat Lesezeichen ein-
gerichtet, die das gezielte Aufsuchen von Infor-
mationen erleichtern.
Der Schifffahrt wird empfohlen, die von der 
IMO angenommenen „Guidelines for the on-
board use and application of computers – MSC/
Circ.891“ vom 21. Dezember 1998 zu beachten.

German Notices to Mariners 
(NfS) – online

Information to commercial shipping
The digitised Nachrichten für Seefahrer (NfS) on 
the BSH’s website are official publications for 
which a fee is charged, as for the printed NfS.

Digitised Nachrichten für Seefahrer (NfS) are 
available at the same price as printed NfS.

General information
The digitised Nachrichten für Seefahrer (NfS) in 
PDF format can be ordered completely or as:

– parts 1 to 4
– enclosures
– chart blocks
Within the files of the complete NfS and parts 
1–4, the search for information is facilitated by 
icons on the Adobe Acrobat navigation window.

Mariners are advised to comply with the “Guide-
lines for the on-board use and application of 
computers  – MSC/Circ.891” of 21 December 
1998 which has been adopted by the IMO.


	Nachrichten für Seefahrer Heft 49/2018
	Impressum
	Inhalt
	Gültige P- und T-Berichtigungen
	Teil 1  Berichtigungen zu den Karten
	Nordsee
	2
	20
	T 42
	T 46
	87
	1210
	T 1711

	Ostsee
	T 35
	T 37
	40
	151
	162
	T 1513
	T 1514


	Teil 2  Berichtigungen zu den Seebüchern
	Teil 3  Berichtigungen zum Katalog
	Teil 4  Mitteilungen
	Beilagen
	Bekanntmachung der Empfehlungen zur Einrichtung der medizinischen Räumlichkeiten auf Kauffahrteischiffen unter deutscher Flagge

	Nachrichten für Seefahrer (NfS) – online


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [141.732 141.732]
>> setpagedevice




